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Ihre Meinung ist uns wichtig!  
Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 
 
Besucheranschrift: Duisburg, Johanniterstraße 103 – 105 Zahlungen nur an den LVR, Finanzbuchhaltung 
Bushaltestelle Karl-Jarres-Straße, Linien 921, 924, 944 50663 Köln, auf eines der nachstehenden Konten 
Straßenbahnhaltestelle Karl-Jarres-Straße, Linie U 79 
USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 Helaba 
 IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 
 Postbank 
 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 
 

 

 

 

 

 

An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten der LVR-
Johanniterschule Duisburg 

  04.08.2022 
Herr Röhrig 

Tel    0203600593  

Fax   020360059 422 

walter.roehrig@lvr.de 

johanniter-duisburg@lvr.de 
    

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
 
zum Beginn des Schuljahres 2022/23 möchte ich Sie herzlich begrüßen und wünsche 
Ihnen und Ihren Kindern ein gesundes und erfolgreiches neues Schuljahr. 
 
Mit meinem 37. Elternbrief zum Umgang mit der Corona-Pandemie möchte ich 
Ihnen aktuelle Informationen zu diesem Thema geben und die ab 08.08.2022 gelten-
den Regeln zusammenfassen.  

Damit wir alle möglichst gesund durch dieses Schuljahr kommen, bitte ich um Beach-
tung der nachfolgenden Punkte: 

 Alle Schüler*innen müssen im Schülerspezialverkehr und in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln eine medizinische oder FFP2- Maske tragen. Achten sie da-
rauf, dass Ihr Kind immer eine Ersatzmaske in der Schultasche hat. 

 Wir freuen uns, wenn auch in der Schule eine Maske getragen wird. 
 Die Abstands- und Hygieneregeln gelten weiter wie bisher. Ebenso das regel-

mäßige Lüften, auch wenn es wieder kälter wird. 
 Ihr Kind bleibt bitte zu Hause wenn es Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmer-

zen, Magen-Darm-Beschwerden, Störungen des Geschmacks-und Geruchs-
sinns, Atemnot oder Herzrasen hat. 

 Bei leichten Symptomen können Sie zu Hause bei Ihrem Kind einen Corona-
Selbsttest durchführen. Bei negativem Ergebnis notieren Sie dies bitte für die 
Klassenlehrer*innen und schicken Sie Ihr Kind in die Schule. 

 Wenn Ihr Kind in der Schule Krankheitssymptome zeigt, wird es hier unter 
Anleitung einen Selbsttest durchführen. Bei positivem Ergebnis müssen Sie Ihr 
Kind umgehend aus der Schule abholen. Ein/e positiv auf COVID-19 getestete 
Schüler*in darf nicht im Schülerspezialverkehr mitfahren oder die öffentlichen 
Verkehrsmittel nutzen. 

 Am ersten Schultag erhalten alle Schüler*innen 5 Selbsttests für den Monat 
August für zu Hause, damit Sie bei Verdacht auf eine Erkrankung bereits zu 
Hause Ihr Kind testen können. 
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 Am ersten Schultag kann Ihr Kind freiwillig in der Schule an einem Selbsttest 
teilnehmen. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Gez. Walter Röhrig 

Schulleiter 


